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Erwägungen

E. 18
Angefochten ist ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid ( Art. 75 Abs. 1 BGG )
betreffend fürsorgerische Freiheitsentziehung, gegen den die Beschwerde in Zivilsachen
gegeben ist (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 6 BGG). Mit der Beschwerde in Zivilsachen kann
eine Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ), zu dem laut der
Begriffsbestimmung des BGG auch das Verfassungsrecht gehört. Gerügt werden kann
ferner eine Verletzung des Völkerrechts ( Art. 95 lit. b BGG ).

E. 19
Die Beschwerdeführerin erachtet die am 17. Dezember 2007 durch den Präsidenten der
Vormundschaftsbehörde verfügte Einweisung als nichtig, da gestützt auf Art. 397b Abs. 1
ZGB die Vormundschaftsbehörde, d.h. hier der Gemeinderat, und nicht nur der Präsident
der Vormundschaftsbehörde, also der Gemeindepräsident, für die Einweisung sachlich
zuständig sei. Liege Gefahr im Verzug, so sei gestützt auf § 36b EGZGB jeder in der
Schweiz zur selbstständigen Berufsausübung zugelassene Arzt befugt, die fürsorgerische
Freiheitsentziehung anzuordnen. Das Verwaltungsgericht ist der Ansicht, die Zuständigkeit
des Präsidenten der Vormundschaftsbehörde ergebe sich aus § 53 des
Gemeindeorganisationsgesetzes (GOG). Nach Absatz 1 dieser Bestimmung sei der
Gemeindepräsident zu vorsorglichen Anordnungen verpflichtet, wenn der Gemeinderat
nicht rechtzeitig einberufen werden könne. Gemäss Absatz 3 gelte diese Regelung auch für
vorsorgliche Verfügungen der mit selbständigen Befugnissen ausgestatteten
Kommissionen, zu welchen auch die Vormundschaftsbehörde zu zählen sei.

E. 19.1
Nach Art. 397b Abs. 1 ZGB ist eine vormundschaftliche Behörde am Wohnsitz oder, wenn
Gefahr im Verzug liegt, eine vormundschaftliche Behörde am Aufenthaltsort für die
fürsorgerische Freiheitsentziehung zuständig. Unter der vormundschaftlichen Behörde
dieser Bestimmung werden die Vormundschaftsbehörde und die Aufsichtsbehörde
verstanden ( Art. 361 ZGB ). Gestützt auf Art. 397b Abs. 1 ZGB ist demnach die
Vormundschaftsbehörde und nicht der Präsident der Vormundschaftsbehörde zuständig.

E. 19.2
Für Fälle, in denen Gefahr im Verzug liegt oder die Person psychisch krank ist, können die
Kantone diese Zuständigkeit ausserdem anderen geeigneten Stellen einräumen ( Art. 397b
Abs. 2 ZGB ), wobei die geeignete Stelle vom kantonalen Recht im Voraus in genereller
Weise bezeichnet werden muss (Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, N. 10 zu
Art. 397b ZGB ). Eine entsprechende Regelung hat der Kanton Schwyz in § 36b EGZGB
getroffen. Danach ist bei Gefahr im Verzug jeder in der Schweiz zur selbstständigen
Berufsausübung zugelassene Arzt befugt, die fürsorgerische Freiheitsentziehung



anzuordnen ( Art. 314a Abs. 3, Art. 397b Abs. 2 ZGB ). Zwar bleiben auch in diesen Fällen
die vormundschaftlichen Behörden gemäss Art. 397b Abs. 1 ZGB zuständig, womit
insoweit eine kumulative Zuständigkeit besteht (Botschaft des Bundesrates über die
Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fürsorgerische Freiheitsentziehung] und
den Rückzug des Vorbehaltes zu Artikel 5 der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, BBl. 1977 III S. 31). Die Zuständigkeit des
Präsidenten der Vormundschaftsbehörde ist aber aufgrund der gestützt auf Art. 397b Abs. 2
ZGB speziell für dringende Fälle erlassenen Regelung im kantonalen Ausführungsgesetz
ausgeschlossen. Angesichts dieser Spezialregelung bleibt für eine Anwendung von § 53
GOG kein Raum.

E. 19.3
Insoweit war die am 17. Dezember 2007 angeordnete fürsorgerische Freiheitsentziehung
mit einem formellen Mangel behaftet, der allerdings mit der Genehmigung der Anordnung
ihres Präsidenten durch die Vormundschaftsbehörde am 7. Januar 2008 behoben wurde.

E. 20
Im vorliegenden Fall hat der Oberarzt der Klinik U.________, in welche die
Beschwerdeführerin zur Behandlung eingewiesen worden ist, als sachverständiger
Gutachter im Sinn von Art. 397e Ziff. 5 ZGB gewaltet. Der Entscheid des
Verwaltungsgerichts, den Oberarzt der behandelnden Klinik als Gutachter einzusetzen,
erweckt Bedenken: Der Sachverständige im Sinn von Art. 397e Ziff. 5 ZGB muss ein
ausgewiesener Fachmann, aber auch unabhängig sein ( BGE 118 II 249 ; 119 II 319 E. 2b S.
321 f.). An die Unabhängigkeit des Experten sind die gleichen Anforderungen zu stellen
wie an das urteilende Gericht. Mit der vom Gesetz geforderten Unabhängigkeit lässt sich
nicht vereinbaren, wenn ein Oberarzt der behandelnden Klinik als gerichtlicher Gutachter
waltet (Geiser, a.a.O., N. 21 zu Art. 397e ZGB ; Alexander Imhof, Der formelle
Rechtsschutz, insbesondere die gerichtliche Beurteilung bei der fürsorgerischen
Freiheitsentziehung, Diss. Freiburg 1999, S. 117 f.). Die Beschwerdeführerin hat indes im
kantonalen Verfahren nicht den Ausstand des Gutachters verlangt. Folglich ist davon
abzusehen, das Urteil aufzuheben, die Sache zur Ernennung eines unabhängigen Gutachters
und zu anschliessendem neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 21
Eine mündige oder entmündigte Person darf wegen Geisteskrankheit, Geistesschwäche,
Trunksucht, anderen Suchterkrankungen oder schwerer Verwahrlosung in einer geeigneten
Anstalt untergebracht oder zurückbehalten werden, wenn ihr die nötige persönliche
Fürsorge nicht anders erwiesen werden kann ( Art. 397a Abs. 1 ZGB ). Die
Zurückbehaltung in einer Anstalt kann nur unter den in Art. 397a Abs. 1 ZGB aufgeführten
Voraussetzungen erfolgen (vgl. Botschaft, a.a.O., S. 27). Wie bei der Einweisung in eine
Anstalt (vgl. Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in Zeitschrift für öffentliche
Fürsorge, 1979, S. 119) ist somit auch bei der Zurückbehaltung des oder der Betroffenen als
der anderen Form des Freiheitsentzuges (Botschaft, a.a.O., S. 27) das Prinzip der
Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen; vorausgesetzt ist mit anderen Worten, dass der
oder die Betroffene infolge der im Gesetz umschriebenen Schwächezustände persönlicher
Fürsorge bedarf, die ihm bzw. ihr nur in einer Anstalt gewährt werden kann ( BGE 114 II
213 E. 5). Zu berücksichtigen ist ferner die Belastung, welche die Person für ihre
Umgebung bedeutet ( Art. 397a Abs. 2 ZGB ). Nach der ausdrücklichen Vorschrift des Art.



397a Abs. 3 ZGB muss denn auch die von der fürsorgerischen Freiheitsentziehung
betroffene Person entlassen werden, sobald ihr Zustand es erlaubt.

E. 21.1
Nach den tatsächlichen Feststellungen des Verwaltungsgerichts leidet die
Beschwerdeführerin an einer schweren Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis,
die insoweit als liquid zu bezeichnen ist, als sie auch vom medizinischen Laien ohne
weiteres und rasch erkannt wird und damit den Begriff der Geisteskrankheit im Sinn von
Art. 397a Abs. 1 ZGB erfüllt. Die stationäre Behandlung der Beschwerdeführerin habe sich
- so das Verwaltungsgericht - im Zeitpunkt der Einweisung sowie im Moment der
gerichtlichen Anhörung als notwendig erwiesen, da die Beschwerdeführerin unter einer
eindrücklichen, produktiven psychotischen Symptomatik mit Angst, Erregung,
Halluzinationen und paranoiden Wahnvorstellungen gelitten habe und immer noch leide.
Dass für die Beschwerdeführerin subjektiv reale Wahnvorstellungen im vorliegenden
Ausmass (Niedergang von Atombomben und dergleichen; Erleiden eines Hirnschlages
infolge angeblichen Angriffs von Dritten mit schleifenden Maschinen) ungeheure Stress-
und Angstzustände auslösen, sei auch für einen besonnenen Laien evident, weshalb das
Gebot medizinischen und allgemein ethischen verantwortungsbewussten Handelns
erheische, diese Denkstörungen zu beseitigen oder mindestens zu lindern. Die stationäre
Behandlung bis zur guten medikamentösen Einstellung sei erforderlich, umso mehr, als
bisher noch nie eine ambulante nachhaltige Psychopharmakotherapie habe aufgenommen
werden können. Entgegen der vom Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin geäusserten
Auffassung stehe für das Verwaltungsgericht hier nicht die Drittgefährdung oder die
Belastung der Beschwerdeführerin für die Umgebung im Vordergrund, sondern die
Linderung der paranoid-wahnhaften Erlebnisse. Würden der grosse Leidensdruck der
Beschwerdeführerin und der Umstand berücksichtigt, dass bisher noch nie ein ernsthafter
und vor allem kein kontinuierlicher Versuch zur Etablierung einer Therapie in stationärem
Rahmen unternommen worden sei, erscheine ein zweimonatiger stationärer Versuch ab
Entscheiddatum zur Etablierung einer Psychotherapie durchaus als angemessen. Sollten
sich keine Fortschritte einstellen, müsste der stationäre Aufenthalt im Rahmen der
fürsorgerischen Freiheitsentziehung durch die Vorinstanz überprüft werden.

E. 21.2
Die Beschwerdeführerin stellt die tatsächlichen Feststellungen zum Gesundheitszustand
sowie die rechtliche Qualifikation dieses Zustandes durch das Verwaltungsgericht, aber
auch die Schwere der festgestellten Krankheit und den damit verbundenen Leidensdruck
nicht substanziiert in Frage, so dass sich Weiterungen erübrigen. Mit dem
Verwaltungsgericht ist davon auszugehen, dass sie an einem Schwächezustand im Sinn von
Art. 397a Abs. 1 ZGB leidet. Das Gutachten des Bezirksarztes vom 28. November 2007
geht aufgrund des festgestellten Geisteszustandes der Beschwerdeführerin von einer
deutlichen Selbstgefährdung und von einer begrenzten Fremdgefährdung aus, was auch
vom anlässlich der Anhörung befragten Sachverständigen bejaht worden ist. Die
Beschwerdeführerin ist krankheitsuneinsichtig; aufgrund des festgestellten gravierenden
Gesundheitszustandes und der durch die Sachverständigen bejahten Selbstgefährdung steht
- entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - ausser Frage, dass sie der persönlichen
Fürsorge in Form einer Behandlung ihrer Krankheit bedarf. Da die Beschwerdeführerin
überdies die notwendige Therapie (zur Zeit) ablehnt, ist eine ambulante Behandlung
ausgeschlossen und kann ihr die im konkreten Fall notwendige persönliche Fürsorge



folglich nur in einer Anstalt gewährt werden. Die fürsorgerische Freiheitsentziehung
erweist sich damit - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - als
gesetzeskonform und verhältnismässig. Der Notwendigkeit der Einweisung in die Anstalt
kann insbesondere nicht mit dem Einwand begegnet werden, jegliche Behandlung werde
strikt abgelehnt. Dass sich die Beschwerdeführerin zur Zeit gegen jegliche Behandlung
wehrt, bedeutet noch nicht, dass sie sich nicht in absehbarer Zukunft von der Notwendigkeit
der Behandlung wird überzeugen lassen und eines Besseren belehrt darin einwilligt.

E. 22
Damit ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten
der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Eine Parteientschädigung ist
nicht zu sprechen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


